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Inhalt des Antrags: Förderung der Mobilität 
 
 
 
Einzelplan  01 Hessischer Landtag  
 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  01 01 Landtag 
Buchungskreis: 2010 
 
Nummer lt. Leistungsplan 1 
  
Bezeichnung lt. Leistungsplan Entschädigungsleistungen für Abgeordnete 
 
 

  Veränderung 
  von um auf 

Leistungsplan 2018:    
  Beträge in 1.000 EUR 
 Gesamtkosten 30.261,5 +120,0 30.381,5 
 Eigene Erlöse 10,2 0,0   10,2 
 Aufwandsabgeltung 30.251,3 +120,0 30.371,3 

 
  Veränderung 
  von um auf 

Leistungsplan 2019:  
 

  Beträge in 1.000 EUR 
 Gesamtkosten 30.982,7 "+"" 120,0 31.102,7 
 Eigene Erlöse 10,2 """ 0,0   10,2 
 Aufwandsabgeltung 30.972,5 "+"" 120,0 31.092,5 

 
 
 

 
Weitere Änderungen im Wirtschafts-/ Stellenplan: 

 

Im Erfolgsplan werden die Positionen 30 bzw. 32 (Abgeltungen bzw. Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und 
Parteien) um jeweils 120.000 EUR in 2018 und 2019 erhöht. Die Erläuterungen zu VKR 658 sind entsprechend 
anzupassen. 
 

 
Kameraler Haushalt 2018: Beträge in EUR 

 
 Titel Zweckbestimmung von um auf 
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 411 Aufwendungen für Abgeordnete 25.878.400 +120.000 25.998.400 
 
 
 

 

Kameraler Haushalt  2019: Beträge in EUR 
 
 Titel Zweckbestimmung von um auf 
 411 Aufwendungen für Abgeordnete 29.085.600 +120.000 29.205.600 

 
 

 
Kameraler Haushaltsabschluss 2018: Beträge in EUR 
 
 Hauptgruppe von um auf 
 HG 4 36.475.600 "+"" 120.000 36.595.600 
 Kameraler Zuschuss/Überschuss -54.641.900 """ -120.000 -54.761.900 

 
Kameraler Haushaltsabschluss 2019: Beträge in EUR 
 
 Hauptgruppe von um auf 
 HG 4 39.748.500 "+"" 120.000 39.868.500 
 Kameraler Zuschuss/Überschuss -56.041.100 """ -120.000 -56.161.100 

 
 

 
 
 
 

 
Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
 
Begründung des Änderungsantrags: 

      
 

 
Trotz der stetig steigenden Komplexität von Themen sowie Termin- und Aufgabenverdichtung, die im Rahmen des 
Mandats durch die Abgeordneten des Hessischen Landtags zu bewältigen sind, ist die Vergütung für 
Abgeordnetenmitarbeiter zum letzten Mal mit Gesetz vom 28.06.1999 dem Grunde nach erhöht worden. Hinzu 
kommt, dass im Geschäftsbereich des Hessischen Landtags der überwiegende Teil der Beschäftigten berechtigt ist, das 
Landesticket Hessen in Anspruch zu nehmen. Es ist daher beabsichtigt, den Mitarbeitern der Abgeordneten des 
Hessischen Landtags ein Landesticket Hessen zu den gleichen Bedingungen wie den Angestellten des öffentlichen 
Dienstes und den Beamten des Landes Hessen zur Verfügung zu stellen. 

 
 
 
Wiesbaden,       
 
Für die Fraktion der CDU 
Der Fraktionsvorsitzende 
 
 
 
 
Michael Boddenberg 

Für die Fraktion der SPD 
Der Fraktionsvorsitzende 

 
 
 
 

Thorsten Schäfer-Gümbel 

  
 
 
 
 
  

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende 
 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 

Für die Fraktion DIE LINKE 
Die Fraktionsvorsitzende 

 
 
 
 

Janine Wissler 
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